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(54) Anordnung aus mehreren Spundwandkomponenten

(57) Die Erfindung betrifft eine Anordnung aus meh-
reren Spundwandkomponenten sowie mindestens ei-
nem Paar Verbindungsprofile (10, 20) mit über die Länge
betrachtet jeweils gleichbleibender Querschnittsform
zum Miteinanderverbinden zweier Spundwandkompo-
nenten (90, 94). Bei der Anordnung (100) weist das erste
der beiden Verbindungsprofile (10) eine an einer ersten
Spundwandkomponente (90) befestigte Basis, eine von
der Basis in eine vorgegebene Hauptanschlussrichtung
abstehende Halsleiste sowie eine am freien Ende der
Halsleiste vorgesehene Kopfleiste größeren Quer-
schnitts zum Einhängen einer die Kopfleiste teilweise

umgreifenden Klauenleiste auf. Das zweite der beiden
Verbindungsprofile (20) weist eine an einer zweiten
Spundwandkomponente (90) befestigte Basis und eine
Klauenleiste zum Einhängen einer Kopfleiste auf. Die
Kopfleiste des ersten Verbindungsprofils (10) ist dabei
sowohl zum Einhängen der Klauenleiste einer Spund-
bohle (94) als Spundwandkomponente als auch zum Ein-
hängen der Klauenleiste des zweiten Verbindungsprofils
(20) ausgelegt, während die Klauenleiste (26) des zwei-
ten Verbindungsprofils (20) sowohl zum Einhängen der
Kopfleiste einer Spundbohle (94) als Spundwandkom-
ponente als auch zum Einhängen der Kopfleiste des er-
sten Verbindungsprofils (10) dient.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung aus meh-
reren Spundwandkomponenten sowie mindestens ei-
nem Paar Verbindungsprofile mit über die Länge be-
trachtet jeweils gleichbleibender Querschnittsform zum
Miteinanderverbinden zweier Spundwandkomponenten,
wobei bei der Anordnung das erste der beiden Verbin-
dungsprofile eine an einer ersten Spundwandkomponen-
te befestigte Basis, eine von der Basis in eine vorgege-
bene Hauptanschlussrichtung abstehende Halsleiste so-
wie eine am freien Ende der Halsleiste vorgesehene
Kopfleiste größeren Querschnitts zum Einhängen einer
die Kopfleiste teilweise umgreifenden Klauenleiste auf-
weist, und das zweite der beiden Verbindungsprofile eine
an einer zweiten Spundwandkomponente befestigte Ba-
sis und eine Klauenleiste zum Einhängen einer Kopflei-
ste aufweist. Des weiteren Betrifft die Erfindung ein An-
schweißprofil gemäß Anspruch 10 zur Verwendung in
einer derartigen Anordnung.
[0002] Anordnungen der eingangs genannten werden
aus Spundwandkomponenten wie Spundbohlen und
Trägerelementen (beispielsweise Rohrpfählen, T-Trä-
gern und Doppel-T-Trägern) zusammengesetzt. Die
Spundbohlen sind an ihren Längskanten mit Schlosslei-
sten ausgestattet, die beim Errichten der Spundwand
miteinander in Eingriff gebracht werden. Zum Verbinden
der Trägerelemente mit den Spundbohlen dienen soge-
nannte Verbindungsprofile, die mit entsprechenden
Schlosskonfigurationen zum Einhängen der Spundboh-
len ausgestattet sind. Die Verbindungsprofile sind ent-
weder mit Anschlussleisten versehen, mit denen die Ver-
bindungsprofile auf an den Trägerelementen vorgesehe-
ne Formelemente, wie Trägerflansche, aufgeschoben
werden. Alternativ sind die Verbindungsprofile anstelle
der Anschlussleisten jeweils mit einer Basis ausgestat-
tet, mit der das Verbindungsprofil unmittelbar an dem
Trägerelement vorzugsweise durch Verschweißen, ge-
gebenenfalls auch durch Verschrauben oder Vernieten,
befestigt wird. Die Verbindungsprofile können auch an
einem Steg der Spundbohle zwischen den mit den
Schlössern versehenen Längskanten befestigt werden,
um die Spundbohle beispielsweise mit einer weitere
Spundbohle oder einem Trägerelement zu koppeln.
[0003] Ferner werden auch Anordnungen errichtet, die
ausschließlich aus miteinander gekoppelten Trägerele-
menten, beispielsweise Rohrpfählen, als Spundwand-
komponenten gebildet sind. Die Trägerelemente werden
hierzu nachträglich mit entsprechenden Verbindungs-
profilen ausgestattet, um die Trägerelemente miteinan-
der zu verbinden. Aus der DE 202 20 446 U1 ist bei-
spielsweise ein Paar Anschweißprofile bekannt, das zum
Miteinanderverbinden zweier Rohrpfähle dient. Ferner
ist es im Stand der Technik bekannt, zum Verbinden von
Rohrpfählen als Verbindungselemente geschlitzte Roh-
re und T-Träger zu verwenden. Hierzu wird ein in Längs-
richtung geschlitztes Rohr geringeren Durchmessers an
einem Rohrpfahl verschweißt, während an einem be-

nachbarten Rohrpfahl der T-Träger so befestigt wird,
dass er zum Verbinden mit dem geschlitzten Rohr mit
seinem T-Balken in das geschlitzte Rohr eingeführt wird,
während der mit dem Rohrpfahl verschweißte Steg des
T-Trägers durch den Schlitz des geschlitzten Rohres
ragt.
[0004] Ausgehend von diesem Stand der Technik ist
es Aufgabe der Erfindung eine Anordnung der eingangs
genannten Art bzw. ein für eine derartige Anordnung ver-
wendbares Anschweißprofil anzugeben, die bzw. das
verglichen mit dem Stand der Technik universeller ein-
setzbar ist und bei der bzw. durch dessen Verwendung
insbesondere verschiedenste Konfigurationen aus un-
terschiedlichsten Spundwandkomponenten auf einfache
Weise realisierbar sind.
[0005] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch ein
Verbindungsprofil mit den Merkmalen nach Anspruch 1,
und insbesondere dadurch gelöst, dass die Kopfleiste
des ersten Verbindungsprofils sowohl zum Einhängen
der Klauenleiste einer Spundbohle als Spundwandkom-
ponente als auch zum Einhängen der Klauenleiste des
zweiten Verbindungsprofils dient, und dass die Klauen-
leiste des zweiten Verbindungsprofils sowohl zum Ein-
hängen der Kopfleiste einer Spundbohle als Spund-
wandkomponente als auch zum Einhängen der Kopflei-
ste des ersten Verbindungsprofils dient.
[0006] Bei der erfindungsgemäßen Anordnung kommt
ein Paar Verbindungselemente zum Einsatz, dass mit
einer sogenannten Ball-and-Socket-Schlosskonfigurati-
on ausgestattet ist, nämlich einer Kopfleiste am ersten
Verbindungsprofil und einer Klauenleiste am zweiten
Verbindungsprofil. Die Kopfleiste und die Klauenleiste
sind dabei so ausgelegt, dass sie einerseits mit den Kopf-
leisten und Klauenleisten herkömmlicher Spundbohlen,
insbesondere PZ- und PZC-Spundbohlen, und anderer-
seits direkt miteinander gekoppelt werden können, wobei
durch die Längsrichtung der Halsleisten die Hauptan-
schlussrichtung vorgeben ist, entlang der die Kopf- und
Klauenleisten in einer neutralen Lage miteinander in Ein-
griff stehen. Hierdurch ist es möglich auf einfache Weise
PZ- und PZC-Spundbohlen mit Trägerelementen wie
Rohrpfählen und T-Trägern oder Doppel-T-Trägern zu
verbinden, an denen die Verbindungsprofile mit ihrer je-
weiligen Basis beispielsweise durch Verschweißen, Ver-
schrauben oder auch Vernieten befestigt sind.
[0007] Weitere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-
dung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung
den Unteransprüchen sowie den Zeichnungen.
[0008] So wird bei einer bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Anordnung vorgeschla-
gen, dass das zweite Verbindungsprofil eine von seiner
Basis in eine vorgegebene Hauptanschlussrichtung ab-
stehende Halsleiste aufweist, an deren Ende die Klau-
enleiste vorgesehen ist. Durch das zusätzliche Vorsehen
einer Halsleiste zwischen der Klauenleiste und der Basis
des zweiten Verbindungsprofils ist es möglich, Träge-
relemente unmittelbar miteinander zu koppeln, bei denen
ein Mindestabstand zwischen den Trägerelementen ein-
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gehalten werden muss. So besteht häufig das Problem,
dass aufgrund der derzeit auf dem Markt erhältlichen
Ramm- und Vibrationswerkzeuge, mit denen Spund-
wandkomponenten in den Boden getrieben werden,
beim Einbringen von Rohrpfählen und Doppel-T-Trägern
zwischen diesen ausreichend Platz erhalten bleiben
muss, damit die Werkzeuge ordnungsgemäß betrieben
werden können. Durch das Vorsehen einer entspre-
chend dimensionierten Halsleiste sowohl für das erste
als auch das zweite Verbindungsprofil ist es möglich,
Rohrpfähle und Doppel-Träger unmittelbar miteinander
zu verbinden und gleichzeitig in den Boden einzubringen.
[0009] Die Halsleisten der beiden Verbindungsprofile
sind in ihren Längen vorzugsweise so bemessen, dass
zwischen den beiden mit den Verbindungsprofilen ver-
sehenen Spundwandkomponenten ein definierter Min-
destabstand erhalten bleibt, wenn die beiden Verbin-
dungsprofile unmittelbar miteinander in Eingriff stehen.
Der Mindestabstand ist dabei von der Art des für das
Einbringen der Spundwandkomponenten verwendeten
Werkzeugs abhängig und liegt vorzugsweise in einem
Bereich von 160 bis 200 mm, besonders bevorzugt bei
180 mm.
[0010] Um eine möglichst gleichmäßige Belastung der
Befestigungsstellen der Verbindungsprofile zu gewähr-
leisten, ist es von Vorteil, wenn die Länge der Halsleiste
des zweiten Verbindungsprofils in Hauptanschlussrich-
tung betrachtet zumindest annähernd der Länge der
Halsleiste des ersten Verbindungsprofils entspricht. Auf
diese Weise wird erreicht, dass die Befestigungsstellen
durch das Drehmoment, welches durch die während des
Einbringens der Spundwandkomponenten in den Boden
an der Kopfleiste bzw. Klauenleiste quer zur Längsrich-
tung der Verbindungsprofile entstehenden Querkräfte
verursacht ist, bei beiden Verbindungsprofilen annä-
hernd gleich ist, insbesondere, wenn diese unmittelbar
miteinander in Eingriff stehen.
[0011] Da die Spundwandkomponenten aufgrund der
Bodeneigenschaften, dazu neigen, sich über ihre Längs-
richtung betrachtet zu verdrillen, beispielsweise verur-
sacht durch größere Felsen im Untergrund, ist es von
Vorteil, wenn die miteinander in Eingriff stehenden
Schlösser in beschränktem Umfang Schwenkbewegun-
gen in den Schlössern zulassen, ohne das sich die mit-
einander in Eingriff stehenden Schlossleisten voneinan-
der lösen. Rohrpfähle neigen dazu, beim Einrammen in
den Boden sich über ihre Längsachse betrachtet gering-
fügig zu verdrehen. Erfindungsgemäß wird deshalb bei
einer bevorzugten Weiterbildung der erfindungsgemä-
ßen Anordnung vorgeschlagen, die Kopfleiste des ersten
Verbindungsprofils so auszubilden, dass die Kopfleiste
eine ovale oder runde Querschnittsform aufweist, wäh-
rend die Klauenleiste des zweiten Verbindungsprofils ei-
ne Schlosskammer zur Aufnahme der Kopfleiste bildet,
bei der das Maul und die Schlosskammer selbst so be-
messen sind, dass die Kopfleiste und die Klauenleiste
mit einem Schwenkwinkel in einem Bereich von �15°
bis �25°, vorzugsweise �20°, um die Hauptanschluss-

richtung schwenkbar sind, ohne dass sich die Kopfleiste
von der Klauenleiste löst.
[0012] Um eine möglichst stabile Wand aus Spund-
wandkomponenten errichten zu können, wird bei einer
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Anordnung
vorgeschlagen, zumindest eines der beiden Verbin-
dungsprofile an einer als Trägerelement ausgebildeten
Spundwandkomponente zu befestigen. Dabei eignet
sich als Trägerelement ein Rohrpfahl, ein T-Träger oder
auch ein Doppel-T-Träger. Ferner ist es denkbar, unmit-
telbar zueinander benachbart angeordnete Trägerele-
mente mit einem ersten und einem zweiten Verbindungs-
profil zu versehen, wobei die beiden Verbindungsprofile
unmittelbar miteinander in Eingriff stehen. Auf diese Wei-
se lassen sich Wände aus Rohrpfählen oder Doppel-T-
Trägern errichten. Dabei ist es von besonderem Vorteil,
dass die Länge der Halsleisten der beiden Verbindungs-
profile so bemessen ist, dass die zuvor angesprochenen
Werkzeuge problemlos zum Einsatz kommen können.
Auch ist es denkbar eines der Verbindungsprofile unmit-
telbar an der Spundwand selbst und beabstandet zu den
mit den Schlossleisten versehenen Längskanten an der
Spundwand zu befestigen, während das andere der bei-
den Verbindungsprofile an einem Trägerelement, bei-
spielsweise einem Rohrpfahl, befestigt ist und mit dem
an der Spundwand befestigten Verbindungsprofil in Ein-
griff steht. Auf diese Weise lässt sich auf sehr einfache
und elegante Weise eine aus Spundbohlen errichtete
Spundwand zusätzlich abstützen.
[0013] Alternativ wird vorgeschlagen, die beiden Ver-
bindungsprofile an Trägerelementen zu befestigen und
zwischen die beiden Verbindungsprofile mindestens ei-
ne Spundbohle als Spundwandkomponente einzuset-
zen.
[0014] Die zuvor beschriebenen Anordnungen können
auch mehrfach miteinander kombiniert werden, so dass
mehrere Paare Verbindungsprofile und eine Vielzahl un-
terschiedlicher Spundwandkomponenten in geeigneter
Weise miteinander gekoppelt werden können.
[0015] Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die Er-
findung ein Anschweißprofil gemäß Anspruch 10, wel-
ches zur Verwendung in der erfindungsgemäßen Anord-
nung verwendet werden kann. Das Anschweißprofil hat
hierzu eine Klauenleiste sowie eine Anschweißbasis
zum Befestigen des Anschweißprofils an einer Spund-
wandkomponente, vorzugsweise an einem Trägerele-
ment. Zur Erfüllung der zuvor beschrieben Aufgabe ist
eine von der Anschweißbasis in eine vorgegebene
Hauptanschlussrichtung abstehende Halsleiste ausge-
bildet, an deren Ende die Klauenleiste vorgesehen ist.
[0016] Bei einer bevorzugten Weiterbildung des An-
schweißprofils ist die Klauenleiste aus zwei bogenförmig
verlaufenden, vorzugsweise spiegelsymmetrisch gestal-
teten Hakenleisten gebildet, die eine Schlosskammer zur
Aufnahme einer Kopfleiste bilden und deren freie Enden
einander zugewandt ein Maul begrenzen. Durch den bo-
genförmigen Verlauf der Hakenleisten erhält die Schlos-
skammer eine im wesentlichen runde oder ovale Quer-
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schnittsform, in der eine im Querschnitt rund oder oval
ausgebildete Kopfleiste einerseits sicher gehalten ist, an-
dererseits in einem beschränkten, aber für das Einbrin-
gen in den Boden ausreichenden Schwenkbereich ge-
schwenkt werden kann. Bei einer im Querschnitt ovalen
Kopfleiste, bei der die Hauptsache der Ovale quer zur
Hauptanschlussrichtung verläuft, ist die Schlosskammer
der Klauenleiste vorzugsweise gleichfalls oval, wobei
auch hier die Hauptachse der Ovale quer zur Hauptan-
schlussrichtung verläuft. Dabei ist die größte Abmessung
der Schlosskammer quer zur Hautpanschlussrichtung
um den Faktor 1,2 bis 1,4 größer als die größte Abmes-
sung der Kopfleiste quer zur Hauptanschlussrichtung.
[0017] Um eine ausreichende Schwenkbewegung der
Kopfleiste in der Klauenleiste zu ermöglichen, wird bei
einer besonders bevorzugten Weiterbildung diese Aus-
führungsform ferner vorgeschlagen, das Maul der Klau-
enleiste so auszubilden, dass sich die Mittellinien der frei-
en Enden der beiden Hakenleisten auf der Symmetrie-
achse der Klauenleiste in einem Punkt außerhalb des
Maules schneiden. Dabei entspricht der Abstand des
Schnittpunktes zum Maul vorzugsweise dem halben bis
dem eineinhalbfachen Wert der Wandstärke der Haken-
leisten.
[0018] Gemäß einer alternativen Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Anschweißprofils weist die
Klauenleiste des zweiten Verbindungsprofils einen quer
zur Längsrichtung der Halsleiste verlaufenden Quersteg
sowie zwei zumindest annähernd rechtwinklig zum Quer-
steg verlaufende, zueinander beabstandete gerade Ver-
bindungsleisten aufweist, welche an ihren Enden zu Ha-
kenleisten umgeformt sind, wobei die freie Enden der
Hakenleisten einander zugewandt ein Maul einer von
dem Quersteg, den Verbindungsleisten und den Haken-
leisten gebildeten Schlosskammer begrenzen. Auf diese
Weise ergibt sich eine im Querschnitt rechteckige oder
quadratische Schlosskammer.
[0019] Die Maulweite der Schlosskammer ist kleiner
bemessen, als die größte Abmessung des Kopfes quer
zur Hauptanschlussrichtung der einzuhängenden Kopf-
leiste, wobei die größte Abmessung des Kopfes der Kopf-
leiste vorzugsweise dem 1,3- bis 1,6-fachen der Maul-
weite entspricht. Die Weite der Schlosskammer quer zur
Hauptanschlussrichtung entspricht dabei vorzugsweise
dem 1,3- bis 1,6-Fachen der größten Abmessung des
Kopfes quer zur Hauptanschlussrichtung der einzuhän-
genden Kopfleiste. Die Länge der Schlosskammer kann
je nach Einsatzzweck unterschiedlich gestaltet sein und
liegt vorzugsweise beim 1,2 bis 1,6-Fachen der Weite
der Schlosskammer. Bei Einhaltung dieser Gestaltungs-
merkmale für die Schlosskammer wird einerseits sicher-
gestellt, dass sich die Kopfleiste nicht aus der Schloss-
kammer lösen kann, gleichzeitig jedoch sowohl
Schwenkbewegungen als auch Längsbewegungen rela-
tiv zum Anschweißprofil vollziehen kann. Dabei ent-
spricht die Abmessung der Schlosskammer in Längsrich-
tung der Halsleiste betrachtet vorzugsweise zumindest
dem 0,5-fachen der Länge der Halsleiste des Anschlus-

sprofils.
[0020] Bei bestimmten Anwendungsfällen, beispiels-
weise bei Verwendung des Anschlussprofils zur Errich-
tung von Spundwänden an Wasserstrassen, ist es erfor-
derlich den Übergang zwischen Kopfleiste und An-
schweißprofil abzudichten. Zu diesem Zweck wird vor-
geschlagen, an dem Quersteg des Anschweißprofils ei-
nen Zuführkanal für ein Dichtungsmittel vorzusehen.
Über diesen Zuführkanal kann ein geeignetes Dichtmittel
eingebracht werden, dass die Schlosskammer zumin-
dest teilweise ausfüllt und auf diese Weise abdichtet.
[0021] Nachfolgend wird die Erfindung anhand meh-
rerer Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme auf die
Zeichnung näher erläutert. Darin zeigt:

Fig. 1 eine Draufsicht auf die Stirnseite einer Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen er-
sten Verbindungsprofils mit einer Kopfleiste,
einer Halsleiste und einer Basis zum Befesti-
gen an einer Spundwandkomponente;

Fig. 2 eine Draufsicht auf die Stirnseite einer ersten
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
zweiten Verbindungsprofils mit einer im Quer-
schnitt C-förmigen Klauenleiste, einer Halslei-
ste und einer Basis zum Befestigen an einer
Spundwandkomponente;

Fig. 3 eine Draufsicht auf die Stirnseite einer zweiten
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
zweiten Verbindungsprofils mit einer im Quer-
schnitt rechteckigen Klauenleiste;

Fig. 4 eine Draufsicht auf eine Abwandlung des in
Fig. 3 gezeigten zweiten Verbindungsprofils;

Fig. 5 eine Draufsicht auf eine Anordnung aus meh-
reren Rohrpfählen, die durch die in den Fig. 1
und 2 gezeigten Verbindungsprofile miteinan-
der gekoppelt sind;

Fig. 6 eine vergrößerte Draufsicht auf ein Detail der
Anordnung aus Fig. 5, in der die beiden mit-
einander in Eingriff stehenden Verbindungs-
profile vergrößert dargestellt sind;

Fig. 7 eine Draufsicht auf eine Anordnung aus meh-
reren Rohrpfählen, die durch die in den Fig. 1
und 3 gezeigten Verbindungsprofile miteinan-
der gekoppelt sind;

Fig. 8 eine vergrößerte Draufsicht auf ein Detail der
Anordnung aus Fig. 7, in der die beiden mit-
einander in Eingriff stehenden Verbindungs-
profile vergrößert dargestellt sind;

Fig. 9 eine Draufsicht auf eine Anordnung aus meh-
reren Doppel-T-Trägern, deren Flansche
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durch die in den Fig. 1 und 3 gezeigten Ver-
bindungsprofile miteinander gekoppelt sind;

Fig. 10 eine Draufsicht auf eine Anordnung aus zwei
miteinander gekoppelten PZ-Spundbohlen,
die über die beiden in den Fig. 1 und 2 gezeig-
ten Verbindungsprofile mit zwei Rohrpfählen
gekoppelt sind;

Fig. 11 eine Draufsicht auf eine Anordnung aus zwei
miteinander gekoppelten PZ-Spundbohlen,
die über die beiden in den Fig. 1 und 2 gezeig-
ten Verbindungsprofile mit zwei Doppel-T-
Trägern gekoppelt sind; und

Fig. 12 eine Draufsicht auf eine Anordnung aus ins-
gesamt vier miteinander gekoppelten PZ-
Spundbohlen, wobei zwei der PZ-Spundboh-
len über die beiden in den Fig. 1 und 2 gezeig-
ten Verbindungsprofile mit zwei Rohrpfählen
gekoppelt sind.

[0022] In Fig. 1 ist eine Draufsicht auf die Stirnseite
einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen er-
sten Verbindungsprofils 10 gezeigt. Das Verbindungs-
profil 10 hat eine über seine Länge betrachtet konstante
Querschnittsform und ist als Anschweißprofil ausgebil-
det. Das Verbindungsprofil 10 hat hierzu eine in Fig. 1
links gezeigte Basis 12, die eine im Querschnitt betrach-
tet leicht gewölbte Form aufweist. Durch die gewölbte
Form der Basis 12 ist das Anschweißen der Basis 12
sowohl an ebene als auch an im Querschnitt gesehen
gewölbte Oberflächen erleichtert.
[0023] In eine Hauptanschlussrichtung X steht von der
Basis 12 eine Halsleiste 14 ab, deren freies Ende zu einer
Kopfleiste 16 umgeformt ist. Die Kopfleiste 16 ist im Quer-
schnitt oval, wobei die Hauptachse der ovalen Kopfleiste
16 quer zur Hautpanschlussrichtung X verläuft. Die Kopf-
leiste 16 entspricht in Ihrer Gestalt und Form der Gestalt
und Form der Kopfleiste einer herkömmlichen Ball-and-
Socket-Verbindung.
[0024] Die größte Abmessung a der Kopfleiste 16 zur
Hauptanschlussrichtung X entspricht etwa dem 2- bis
2,5-Fachen der Wandstärke b der Halsleiste 14. Die Län-
ge c der Halsleiste 14 in Hauptanschlussrichtung X ge-
sehen entspricht etwa dem Fünffachen der größten Ab-
messung d der Kopfleiste 16 in Hauptanschlussrichtung
X gesehen, wie durch die gestrichelt dargestellte imagi-
näre Weiterführung der Ovale angedeutet ist.
[0025] Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf die Stirnseite
einer ersten Ausführungsform eines erfindungsgemä-
ßen zweiten Verbindungsprofils 20. Das Verbindungs-
profil 20 hat gleichfalls eine Basis 22 von gewölbter Form,
von der in Hauptanschlussrichtung X eine Halsleiste 24
absteht. Am freien Ende der Halsleiste 24 ist eine im
Querschnitt betrachtet C-förmige Klauenleiste 26 ausge-
bildet.
[0026] Die C-förmige Klauenleiste 26 ist aus zwei bo-

genförmig verlaufenden, spiegelsymmetrisch gestalte-
ten Hakenleisten 28 gebildet, die eine Schlosskammer
30 bilden und deren freie Enden einander zugewandt ein
Maul 32 begrenzen. Durch den bogenförmigen Verlauf
der Hakenleisten 28 erhält die Schlosskammer 30 eine
im wesentlichen ovale Querschnittsform. Die Schloss-
kammer 30 ist dabei so bemessen, dass sie die Kopflei-
ste 16 des in Fig. 1 gezeigten ersten Verbindungsprofils
10 aufnehmen kann.
[0027] Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist die
größte Abmessung e der Schlosskammer 30 quer zur
Hautpanschlussrichtung X um den Faktor 1,2 größer als
die größte Abmessung a der Kopfleiste 16 des Verbin-
dungsprofils 10 quer zur Hauptanschlussrichtung X.
[0028] Das Maul 32 der Klauenleiste 26 ist wiederum
so auszubilden, dass sich die Mittellinien 34 der freien
Enden der beiden Hakenleisten 28 auf der Symmetrie-
achse der Klauenleiste 26 in einem Punkt S außerhalb
des Maules 32 schneiden. Dabei entspricht der Abstand
des Schnittpunktes S zum Maul 32 vorzugsweise dem
halben bis dem eineinhalbfachen Wert der Wandstärke
f der Hakenleisten 28. Die Länge g der Hakenleiste 28
entspricht im wesentlichen der Länge c der Hakenleiste
14 des ersten Verbindungsprofils 10.
[0029] Durch die so bemessene Schlosskammer 30
der Klauenleiste 26 ist einerseits ein sicherer Halt der
Kopfleiste 16 gewährleistet, während die Kopfleiste 16
andererseits innerhalb eines vorgegebenen Schwenk-
bereichs in der Schlosskammer 30 geschwenkt werden
kann, wie später noch erläutert wird.
[0030] In Fig. 3 ist in Draufsicht die Stirnseite einer
zweiten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
zweiten Verbindungsprofils 50 gezeigt. Auch hier weist
das Verbindungsprofil 50 eine Basis 52 sowie eine sich
in die Hauptanschlussrichtung X erstreckende Halsleiste
54 auf. Das Ende der Halsleiste 54 geht in eine Klauen-
leiste 56 mit rechteckiger Querschnittsform über.
[0031] Die Klauenleiste 56 weist einen quer zur Längs-
richtung der Halsleiste 54 verlaufenden Quersteg 58 so-
wie zwei zumindest annähernd rechtwinklig zum Quer-
steg 58 verlaufende, zueinander beabstandete gerade
Verbindungsleisten 60 auf. Die beiden Verbindungslei-
sten 60 sind an ihren Enden zu Hakenleisten 62 umge-
formt, wobei die freien Enden der Hakenleisten 62 ein-
ander zugewandt sind und ein Maul 64 bilden. Der Quer-
steg 58, die beiden Verbindungsleisten 60 sowie die bei-
den Hakenleisten 62 umschließen eine Schlosskammer
66 mit rechteckiger Querschnittsform.
[0032] Die Weite h des Maules 64 der Schlosskammer
66 ist kleiner bemessen, als die größte Abmessung a der
Kopfleiste 16 des ersten Verbindungsprofils 10 quer zur
Hauptanschlussrichtung X gesehen. Die Weite y der
Schlosskammer 66 quer zur Hauptanschlussrichtung X
entspricht dem 1,5-Fachen der größten Abmessung a
der Kopfleiste quer zur Hauptanschlussrichtung X, wäh-
rend die Länge x der Schlosskammer 66 etwa dem 1,2-
Fachen der Weite y der Schlosskammer 66 entspricht.
Die Länge x der Schlosskammer entspricht im darge-
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stellten Ausführungsbeispiel etwa dem 0,5-fachen der
Länge i der Halsleiste 54 des Verbindungsprofils 50.
[0033] Fig. 4 ist eine Draufsicht auf ein Verbindungs-
profil 70, einer Abwandlung des in Fig. 3 gezeigten zwei-
ten Verbindungsprofils 50, dessen Halsleiste 72 kürzer
ausgebildet ist, während die Klauenleiste 74 entspre-
chend länger ausgebildet ist. Wesentliches Gestaltungs-
merkmal dieser Abwandlung ist ein am Quersteg 76 der
Klauenleiste 74 ausgebildeter Zuführkanal 78, über den
ein geeignetes Dichtmittel eingebracht werden kann,
welches die Schlosskammer 80 zumindest teilweise aus-
füllt und auf diese Weise abdichtet.
[0034] Die zuvor beschriebenen Verbindungsprofile
10, 20, 50 und 70 eignen sich zum Verbinden unter-
schiedlicher Spundwandkomponenten, wie Rohrpfählen
90, Doppel-T-Trägern 92 und PZ- oder PZC-Spundboh-
len 94. Nachfolgend sind einige wenige mögliche Anord-
nungen gezeigt, wie die Verbindungsprofile 10, 20 und
50 kombiniert miteinander verwendet werden können,
um die zuvor beschriebenen Spundwandkomponenten
miteinander zu koppeln.
[0035] In Fig. 5 ist in eine Draufsicht auf eine erste
Anordnung 100 aus mehreren Rohrpfählen 90 gezeigt.
Die jeweils zueinander benachbart angeordneten Rohr-
pfähle 90 werden unter Verwendung einer Paarung aus
den beiden in den Fig. 1 und 2 gezeigten Verbindungs-
profilen 10 und 20 miteinander gekoppelt. Die Verbin-
dungsprofile 10 und 20 sind an die Mantelfläche der
Rohrpfähle 90 angeschweißt und erstrecken sich über
die gesamte axiale Länge der Rohrpfähle 90.
[0036] Fig. 6 zeigt eine vergrößerte Draufsicht auf ein
Detail der Anordnung aus Fig. 5, in der die beiden mit-
einander in Eingriff stehenden Verbindungsprofile 10 und
20 vergrößert dargestellt sind, um zu verdeutlichen, dass
durch die erfindungsgemäße Gestaltung der Verbin-
dungsprofile 10 und 20 einerseits ein Schwenken der
Verbindungsprofile 10 und 20 in einem Schwenkbereich
a von etwa � 20° möglich ist, wobei aufgrund der Länge
der Halsleisten 14 und 24 der Drehpunkt etwa mittig zwi-
schen den beiden Rohrpfählen 90 positioniert ist. Gleich-
zeitig werden die Rohrpfähle auf einen vorbestimmten
minimalen Abstand z gehalten.
[0037] Fig. 7 zeigt eine Draufsicht auf eine zweite An-
ordnung 110 aus mehreren Rohrpfählen 90, die durch
die in den Fig. 1 und 3 gezeigten Verbindungsprofile 10
und 50 miteinander gekoppelt sind. Auch hier sind die
Verbindungsprofile 10 und 50 an die Mantelfläche der
Rohrpfähle 90 angeschweißt und erstrecken sich über
die gesamte axiale Länge der Rohrpfähle 90.
[0038] In Fig. 8 ist eine vergrößerte Draufsicht auf ein
Detail der Anordnung 110 aus Fig. 7 gezeigt, in der die
beiden miteinander in Eingriff stehenden Verbindungs-
profile 10 und 50 vergrößert dargestellt sind. Wie bei dem
in Fig. 6 gezeigten Ausführungsbeispiel ermöglichen die
beiden Verbindungsprofile 10 und 50 Schwenkbewegun-
gen in einem Schwenkbereich a von etwa � 20°.
[0039] Fig. 9 ist eine Draufsicht auf eine Anordnung
120 aus mehreren Doppel-T-Trägern 92, deren Flansche

96 durch die in den Fig. 1 und 3 gezeigten Verbindungs-
profile 10 und 50 miteinander gekoppelt sind.
[0040] In Fig. 10 ist eine Draufsicht auf eine Anordnung
130 aus zwei miteinander gekoppelten PZ-Spundbohlen
94 gezeigt, die über die beiden in den Fig. 1 und 2 ge-
zeigten Verbindungsprofilen 10 und 20 mit zwei Rohr-
pfählen 90 gekoppelt sind.
[0041] Fig. 11 zeigt eine Draufsicht auf eine Anord-
nung 140 aus zwei miteinander gekoppelten PZ-Spund-
bohlen 94, die über die beiden in den Fig. 1 und 2 ge-
zeigten Verbindungsprofilen 10 und 20 mit zwei Doppel-
T-Trägern 92 gekoppelt sind. Die beiden Verbindungs-
profile 10 und 20 sind hierzu mit den Stegen 98 der Dop-
pel-T-Träger 92 verschweißt.
[0042] In Fig. 12 ist eine Draufsicht auf eine Anordnung
150 aus insgesamt vier miteinander gekoppelten PZ-
Spundbohlen 96 gezeigt, wobei zwei der PZ-Spundboh-
len 96 über die beiden in den Fig. 1 und 2 gezeigten
Verbindungsprofile 10 und 20 mit zwei Rohrpfählen 90
gekoppelt sind.
[0043] Die in den Fig. 5 bis 12 gezeigten Anwendungs-
beispiele zeigen nur einen kleinen Teil der möglichen
Kombinationen. Insbesondere wesentlich für die Erfin-
dung ist, dass die Verbindungsprofile 10, 20, 50 und 70
so ausgelegt sind, dass sie auf einfache Weise sowohl
mit herkömmlichen Ball-and-Socket Schlössern als auch
untereinander gekoppelt werden können.

Bezugszeichenliste:

[0044]

10 erstes Verbindungsprofil
12 Basis
X Hauptanschlussrichtung
14 Halsleiste
16 Kopfleiste
a größte Abmessung der Kopfleiste quer zur Haupt-

anschlussrichtung
b Wandstärke der Halsleiste
c Länge der Halsleiste
d größte Abmessung der Kopfleiste in Hauptan-

schlussrichtung

20 erstes Ausführungsbeispiel eines zweiten Verbin-
dungsprofil

22 Basis
24 Halsleiste
26 Klauenleiste
28 bogenförmige Hakenleisten
30 Schlosskammer
e größte Abmessung der Schlosskammer
32 Maul
34 Mittelinien
S Schnittpunkt
f Wandstärke der Hakenleisten
g Länge der Halsleiste
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50 zweites Ausführungsbeispiel eines zweiten Ver-
bindungsprofil

52 Basis
54 Halsleiste
56 Klauenleiste
58 Quersteg
60 Verbindungsleisten

62 Hakenleisten
64 Maul
h Weite des Maules
66 Schlosskammer
i Länge der Halsleiste
y Weite der Schlosskammer
x Länge der Schlosskammer

70 Verbindungsprofil (Abwandlung des zweiten Aus-
führungsbeispiels)

72 Halsleiste
74 Klauenleiste
76 Quersteg
78 Zuführkanal
80 Schlosskammer

90 Rohrpfähle
92 Doppel-T-Träger
94 PZ-Spundbohlen
96 Flansch
98 Steg

100 Anordnung
z Mindestabstand zwischen den Rohrpfählen
110 Anordnung
120 Anordnung
130 Anordnung
140 Anordnung
150 Anordnung

Patentansprüche

1. Anordnung aus mehreren Spundwandkomponenten
sowie mindestens einem Paar Verbindungsprofile
(10, 20, 50, 70) mit über die Länge betrachtet jeweils
gleichbleibender Querschnittsform zum Miteinan-
derverbinden zweier Spundwandkomponenten (90,
92, 94), wobei bei der Anordnung (100, 110, 120,
130 140, 150)
das erste der beiden Verbindungsprofile (10) eine
an einer ersten Spundwandkomponente (90, 92, 94)
befestigte Basis (12), eine von der Basis (12) in eine
vorgegebene Hauptanschlussrichtung (X) abste-
hende Halsleiste (14) sowie eine am freien Ende der
Halsleiste (14) vorgesehene Kopfleiste (16) größe-
ren Querschnitts zum Einhängen einer die Kopfleiste
(16) teilweise umgreifenden Klauenleiste (26, 56,
74) aufweist, und
das zweite der beiden Verbindungsprofile (20, 50,

70) eine an einer zweiten Spundwandkomponente
(90, 92, 94) befestigte Basis (22, 52) und eine Klau-
enleiste (26, 56, 74) zum Einhängen einer Kopfleiste
(16) aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kopfleiste (16) des ersten Verbindungspro-
fils (10) sowohl zum Einhängen der Klauenleiste ei-
ner Spundbohle (94) als Spundwandkomponente
als auch zum Einhängen der Klauenleiste (26, 56,
74) des zweiten Verbindungsprofils (20, 50, 70)
dient, und
dass die Klauenleiste (26, 56, 74) des zweiten Ver-
bindungsprofils (20, 50, 70) sowohl zum Einhängen
der Kopfleiste einer Spundbohle (94) als Spund-
wandkomponente als auch zum Einhängen der
Kopfleiste (16) des ersten Verbindungsprofils (10)
dient.

2. Anordnung gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das zweite Verbindungsprofil (20,
50,70) eine von seiner Basis (22, 52) in eine vorge-
gebene Hauptanschlussrichtung (X) abstehende
Halsleiste (24, 54) aufweist, an deren Ende die Klau-
enleiste (26, 56, 74) vorgesehen ist.

3. Anordnung gemäß Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Halsleisten (14, 24, 54, 72) der
beiden Verbindungsprofile (10, 50, 70) in ihren Län-
gen (c, g, i) so bemessen sind, dass zwischen den
beiden mit den Verbindungsprofilen (10, 50, 70) ver-
sehenen Spundwandkomponenten (90, 92, 94) ein
definierter Mindestabstand (z) erhalten bleibt, wenn
die beiden Verbindungsprofile (10, 50, 70) unmittel-
bar miteinander in Eingriff stehen.

4. Anordnung gemäß Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Länge (g, i) der Halsleiste
(24, 54, 74) des zweiten Verbindungsprofils (20, 50,
70) in Hauptanschlussrichtung (X) betrachtet zumin-
dest der Länge (c) der Halsleiste (14) des ersten
Verbindungsprofils (10) entspricht.

5. Anordnung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kopfleiste (16)
des ersten Verbindungsprofils (10) eine ovale oder
runde Querschnittsform aufweist, dass die Klauen-
leiste (26, 56, 74) des zweiten Verbindungsprofils
(20, 50, 70) eine Schlosskammer (30, 66, 80) zur
Aufnahme der Kopfleiste (16) bildet, wobei das Maul
(32, 64) der Schlosskammer (30, 66, 80) und die
Schlosskammer (30, 66, 80) selbst so bemessen
sind, dass die Kopfleiste (16) und die Klauenleiste
(26, 56, 76) mit einem Schwenkwinkel (a) in einem
Bereich von �15° bis �25°, vorzugsweise �20°, um
die Hauptanschlussrichtung (X) schwenkbar sind.

6. Anordnung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest eines der
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beiden Verbindungsprofile (10, 20, 50, 70) an einer
als Trägerelement (90, 92) ausgebildeten Spund-
wandkomponente befestigt ist.

7. Anordnung gemäß Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Trägerelement ein Rohrpfahl
(90), ein T-Träger oder ein Doppel-T-Träger (92) ist.

8. Anordnung gemäß Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beiden Verbindungsprofile (10,
20, 50) unmittelbar miteinander in Eingriff stehen.

9. Anordnung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen dem ersten
und dem zweiten Verbindungsprofil (10, 20) minde-
stens eine Spundbohle (94) als Spundwandkompo-
nente eingesetzt ist.

10. Anschweißprofil zur Verwendung in einer Anord-
nung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche
1 bis 9, mit einer Klauenleiste (26, 56, 74) zum teil-
weisen Umgreifen einer Kopfleiste (16) und einer An-
schweißbasis (22, 52) zum Befestigen des An-
schweißprofils (20, 50, 70) an einer Spundwand-
komponente (90, 92, 94), vorzugsweise an einem
Trägerelement (90, 92),
gekennzeichnet durch
eine von der Anschweißbasis (22, 52) in eine vorge-
gebene Hauptanschlussrichtung (X) abstehende
Halsleiste (14, 24, 72), an deren Ende die Klauen-
leiste (26, 56, 76) vorgesehen ist.

11. Anschweißprofil gemäß Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Klauenleiste (26) aus zwei
bogenförmig verlaufenden, vorzugsweise spiegel-
symmetrisch gestalteten Hakenleisten (28) gebildet
ist, die eine Schlosskammer (30) zur Aufnahme der
Kopfleiste (16) bilden und deren freie Enden einan-
der zugewandt ein Maul (32) begrenzen.

12. Anschweißprofil gemäß Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich die Mittellinien (34) der
freien Enden der beiden Hakenleisten (28) auf der
Symmetrieachse der Klauenleiste (26) in einem
Punkt (S) außerhalb des Maules (32) schneiden.

13. Anschweißprofil gemäß Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hakenleisten (28) eine zu-
mindest annähernd gleichbleibende Wandstärke (f)
aufweisen und dass der Abstand des Schnittpunktes
(S) vom Maul (32) etwa dem halben bis dem einein-
halbfachen Wert der Wandstärke (f) der Hakenlei-
sten (28) entspricht.

14. Anschweißprofil gemäß Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Klauenleiste (56, 74) des
zweiten Verbindungsprofils (50, 70) einen quer zur
Längsrichtung der Halsleiste (54) verlaufenden

Quersteg (58, 76) sowie zwei zumindest annähernd
rechtwinklig zum Quersteg (58, 76) verlaufende, zu-
einander beabstandete gerade Verbindungsleisten
(60) aufweist, welche an ihren Enden zu Hakenlei-
sten (62) umgeformt sind, deren freie Enden einan-
der zugewandt ein Maul (64) einer von dem Quer-
steg (58, 76), den Verbindungsleisten (60) und den
Hakenleisten (54) gebildeten Schlosskammer (66,
80) begrenzen.

15. Anschweißprofil gemäß Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abmessung (x) der Schlos-
skammer (66) in Längsrichtung der Halsleiste (54)
betrachtet zumindest dem 0,5-fachen der Länge (i)
der Halsleiste (54) entspricht.

16. Anschweißprofil gemäß Anspruch 14 oder 15, da-
durch gekennzeichnet, dass an dem Quersteg
(76) ein Zuführkanal (78) für ein Dichtungsmittel aus-
gebildet ist.
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